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RS OGH 1959/5/13 5Ob218/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1959

Norm

ZPO §351

Rechtssatz

Berufen sich beide Parteien ausdrücklich auf die Beweisergebnisse in einem anderen Verfahren, ohne den Antrag zu

stellen, neuerlich ein Sachverständigengutachten einzuholen, dann besteht kein Einwand gegen die Benützung einer

Abschrift des Vorgutachtens als Urkundenbeweis.
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